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1 Einleitung 

  
Der Eigentümer der Flurstücke 204 (2782 m²) und 208 (1713 m²) der Flur 3 Gemarkung Riesdorf beabsichtigt die 
Errichtung von zwei Einfamilienhäusern. Langfristiges Ziel ist es, die im Eigentum der Familie befindliche Gast-
stätte zu veräußern und auf den benachbarten Grundstücken altersgerechte Bungalows zu bauen. Die Er-schlie-
ßung kann über die angrenzende Landstraße erfolgen. Hierfür hat der Vorhabenträger im Februar 2025 einen 
Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens eingereicht.  
Das Plangebiet ist überwiegend dem Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zuzuordnen. Die Zuläs-
sigkeit des geplanten Vorhabens ist demnach gegenwärtig nicht gegeben, die Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwingend erforderlich. Die Fläche wird im Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederer Fläming teilweise als 
Mischbaufläche, überwiegend jedoch als Grünfläche dargestellt. Die Planung befindet sich damit nicht in Über-
einstimmung mit dem rechtskräftigen FNP. Aus diesem Grund ist der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern.  
 
Ziel der 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung von dörfliche Wohngebietsflächen (MDW) im 
Bereich einer aktuell als Grünfläche dargestellten Fläche. 
Gem. § 9 Abs. 4 BNatSchG ist bei der Erstellung oder einer wesentlichen, das heißt die Grundzüge der Planung 
berührenden Änderung oder Ergänzung des FNP parallel zu diesem Plan der Landschaftsplan (LP) fortzuschrei-
ben. 
 

2 Anlass der Planung 

Das Plangebiet wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Mischbaufläche und Grünfläche dargestellt. 
 
Der Landschaftsplan stellt das Plangebiet als Baufläche und Grünfläche dar. Belegt ist der Bereich zudem mit 
einer Entwicklungsmaßnahme: Erhalt und Entwicklung der historischen und ortsbildprägenden Siedlungs- und 
Grünstruktur sowie dem Erhalt der Obstgärten und Gärten zischen Dorf und Feld. Da diese Maßnahme nicht mit 
der gegenständlichen Bauleitplanung übereinstimmen, ist die Fortschreibung des Landschaftsplans notwendig. 
 
Die Darstellungen des Landschaftsplans dienen nicht mehr den angestrebten Zielen der Gemeinde Niederer Flä-
ming, auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederer Fläming wird hinsichtlich der Zielentwicklung geän-
dert. Innerhalb einer 7. Änderung des FNP sollen die Ziele der Flächennutzungsplanung mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplans in Übereinstimmung gebracht werden. 
 

 
Abbildung 1: Auszug als dem Landschaftsplan der Gemeinde Niederer Fläming - gegenwärtige Darstellung 
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3 Das Plangebiet  

Das Plangebiet ist L-förmig und befindet sich am relativ zentral in der Ortslage von Riesdorf an der L 715. Die 
Flächen grenzen im Osten und Westen an bebaute Flächen an, die insgesamt als gemischte Bauflächen gemäß 
FNP dargestellt sind. Im Südwesten grenzt eine innerörtliche Grünfläche an, die derzeit eine Pferdekoppel ge-
nutzt wird. Die in nordöstlicher Richtung angrenzenden Grundstücke sind unbebaut und werden landwirtschaft-
lich genutzt. 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 204 teilweise (1.555m²) und 208 (1.713 m²) der Flur 3 Gemarkung Riesdorf 
und hat damit eine Größe von etwa 0,3 ha. Die Flurstücke befinden sich im Privateigentum. 
 

 
Abbildung 2: Lage des Plangebietes (©GeoBasis-DE/LGB, 2025) 

 

4 Naturräumliche Gliederung  

 

4.1.1  Lage 

Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Großeinheit Fläming. Der Fläming stellt einen der markantesten 
Landrücken im norddeutschen Flachland dar. Nach geomorphologischen Kriterien wird er in den Hohen und den 
Niederen Fläming untergliedert. 
Das Gebiet der Gemeinde Niederer Fläming befindet sich im Bereich des Niederen Flämings und dort innerhalb 
der naturräumlichen Haupteinheiten Östliche Fläming-Hochfläche (857) und Südliches Fläming-Hügelland (858) 
(SCHOLZ 1962).  
 

4.1.2  Geologie 

Die Geologie des Plangebietes ist durch die pleistozänen Vereisungen Norddeutschlands geprägt. 
Die Oberflächengestalt kann auf die Vergletscherungen und die Wirkung des Inlandeises und seiner Schmelzwäs-
ser sowie der in der letzten Kaltzeit wirksamen periglazialen Prozesse zurückgeführt werden. 
Den tiefen Untergrund des Flämings bilden Sedimente der Ablagerungen des Zechsteins, des Trias, des Juras, der 
Kreide und des Tertiärs, die durch Mergel und Sand früherer Eisvorstöße während der Elstereiszeit überdeckt 
worden sind. 
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Die Hauptprägung erfolgte durch die Saale-Eiszeit (Warthe-Stadium). Aus dieser Zeit stammen die Geschiebe-
mergel, inselartige Geschiebelehme sowie v.a. Schmelzwasserkiese und -sande. 
Eine Flottsanddecke (äolisch entstandener Sandlöss) von weniger als 1 bis höchstens 2 Meter bedeckt die vom 
Landeis abgelagerten Lockersedimente. 
Im Randbereich der saalekaltzeitlichen Eisrandlagen entstanden Trockentäler bzw. talartige Geländevertiefun-
gen (Rummeln). Diese dienten als Sammelrinnen der Schmelzwässer und wurden nach der Abschmelzphase des 
Inlandeises durch die nachfolgenden Kalt- und Warmzeiten der Weichselzeit, in der der Fläming eisfrei blieb, 
periglazial weiter geformt. 
Die Ausbildung eines Dauerfrostbodens während dieser Zeit wirkte in den ansonsten durchlässigen Sanden als 
Wasserstauer, so dass durch Schneeschmelze freiwerdendes Wasser nicht versickern konnte, sondern oberfläch-
lich abfloss. 
Im Bereich des Plangebietes finden sich hauptsächlich Ablagerungen durch Gletscherschmelzwasser (Vorschütt 
und/oder Eiszerfallsphase) aus der Saale-Kaltzeit/ Warthe-Stadium mit sandiger, z.T. kiesiger Ausprägung. 
 

4.1.3  Relief  

Die Reliefunterschiede liegen in der Gemeinde Niederer Fläming bei < 60 m bis > 125 m über NN. Im Plangebiet 
liegen die Höhen bei etwa 80 m über NN. 
 

4.1.4  Hydrologie 

Der Niedere Fläming ist im zentralen Teil nahezu unzerteilt und hat daher kaum oberirdische Abflüsse. Gekenn-
zeichnet ist das oberirdische Abflussregime jedoch durch eine Vielzahl nicht ständig wasserführender Fließe, so-
genannter Schmelzwasserabflüsse. Der überwiegende Teil der Gemeindefläche gehört zum Niederschlagsein-
zugsgebiet der Nuthe, die bei Niedergörsdorf entspringt. 
 

4.1.5  Potentiell  natürliche Vegetation (pnV)  

Die potenziell natürliche Vegetation (pnV) besteht großflächig aus Waldgesellschaften. 
Im Bereich der östlichen Fläming-Höchfläche dominieren auf den lehmbeeinflussten und besseren Sandstandor-
ten (im Bereich des Sandlössstreifens) Buchen-Trauben-Eichenwälder mit Rotbuche und Traubeneiche sowie 
Ahorn, Ulme und Kirsche als begleitende Baumarten. Mit Waldreitgras, Sauerklee und Drahtschmiele als Boden-
vegetation gehörten sie zu den ärmeren Ausprägungen, so dass auch schon die Kiefer oder Birke mit auftritt. 
Werden die Standortbedingungen schlechter, steigt der Anteil der Traubeneiche. 
Auf den ärmeren Sandstandorten des Südlichen Fläming-Hügellandes ist die Buche an der Grenze ihres Opti-
mums und wird dort regelmäßig von der Kiefer verdrängt. In diesen Bereichen bildet daher der Kiefernmischwald 
die potenziell natürliche Vegetation. Die Kiefer steht von Natur aus in Mischung mit der Traubeneiche und der 
Sandbirke auf armen und trockenen Bodenverhältnissen. 
Gemäß dem LRP des Landkreises Teltow-Fläming werden als pnV Grundwasserferne Traubeneichen-Winterlin-
den-Hainbuchenwälder benannt. 
 

4.1.6  Landschaftsentwicklung  

Im Verlauf der Landschaftsentwicklung traten bedeutende Veränderungen auf. Im Wesentlichen waren diese 
bedingt durch: 

• großflächige Waldbrände, 

• die Intensivierung der Landwirtschaft, 

• die Intensivierung der Forstwirtschaft, 

• die zunehmende Siedlungsausdehnung und den Ausbau des Verkehrswegenetzes, 

• die Ausdehnung der Siedlungen. 
Durch die Inanspruchnahme und Nutzung hat sich das Landschaftsbild nachhaltig verändert. 
 
Der LRP stellt das Plangebiet als offenlandgeprägten Raum dar und sieht für das Plangebiet folgende Ziele vor: 

• Nachrangige Aufwertung von Ackerfluren 

• Nachrangige Aufwertung von überwiegend intensiv genutzten Grünflächen 

• Erhalt von Flächen mit hoher Grundwasserneubildung 

• Schutz von Böden mit hoher bis sehr hoher Wind- und Wassererosionsgefährdung 
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• Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die 

landschaftsbezogene Erholung 

5 Landschaftsfunktion  

Die Bewertung der Bedeutung des Untersuchungsgebiets für Natur und Landschaft orientiert sich an den Land-
schaftsfunktionen: 
 

- Bodenschutz 
- Schutz des Klimas und der lufthygienischen Ausgleichsfunktion 
- Wasserschutz 
- Arten- und Biotopschutz 
- Landschaftsbild/Erholungsfunktion 

 
Für die einzelnen Landschaftsfunktionen werden zunächst die wichtigsten, für das Untersuchungsgebiet relevan-
ten gesetzlichen und umweltpolitischen Grundlagen sowie die Vorgaben des Landschaftsrahmenplans bzw. des 
Landschaftsplanes des Amtes Dahme/Mark der zusammengefasst. Darauf aufbauend werden das Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich seiner Bedeutung für die einzelnen Landschaftsfunktionen bewertet. Beeinträchtigun-
gen und Empfindlichkeiten werden aufgezeigt. Die flächendeckende Bewertung dient als Basis für die Beurteilung 
bestehender und möglicher Konflikte durch Raumnutzungen und der Ableitung von naturschutzfachlichen Zie-
len, Maßnahmen und Erfordernissen. 
 
Im nachfolgenden Text wird zunächst der Zustand des Naturhaushaltes beschrieben und der Eingriff verbal be-
wertet. Der tabellarischen Zusammenfassung kann dann die Gesamtbewertung des zu erwartenden Eingriffs ent-
nommen werden.  
 

5.1.1  Boden/ Fläche 

Das Plangebiet ist der Siedlungsfläche zuzuordnen. 
Der vorherrschende Boden ist laut LRP Teltow-Fläming Karte 8 den Braunerden zuzuordnen. 
 

5.1.2  Klima und lufthygienischen Ausgleichsfunktion  

Die Plangebietsfläche in der Ortslage wird (in Randlage) einem Gebiet mit geringer Inversionshäufigkeit zugeord-
net. 
 

5.1.3  Wasser 

Der Grundwasserflurabstand liegt bei > 10 m. Damit liegt eine mittlere Grundwassergefährdung vor. 
 
Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. 
 
Das Plangebiet ist nicht von den Regelungen des Hochwasserschutzes betroffen. 
 

5.1.4  Arten- und Biotope 

 
Nutzungs- und Vegetationsfunktion 
Bei dem Plangebiet handelt sich um eine Gartenfläche. 
 
Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Änderungsbereich des LP liegt außerhalb von Schutzausweisungen nach den §§ 21 (NSG), 22 (LSG) und 26 a 
(Natura 2000) des Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Na-
turschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) sowie im Verfahren befindlicher sowie geplanter NSG und LSG.  
 
Im Rahmen des AFB ist die artenschutzrechtliche Prüfung, ob durch das Vorhaben die Zugriffsverbote des § 44 
BNatSchG berührt werden können, vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist darzulegen, durch welche Maß-
nahmen artenschutzrechtliche Konflikte vermieden oder minimiert werden können und ob bei drohenden 
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artenschutzrechtlichen Verstößen eine Freistellungswirkung des § 44 Abs. 5 BNatSchG durch Umsetzung vorge-
zogener Ausgleichsmaßnahmen erzielt werden kann. Ist dies nicht der Fall, ist auf der Ebene der Bebauungspla-
nung zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 
2 BNatSchG erarbeitet und Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden können oder die Voraussetzungen für 
eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG vorliegen. 
 
 
Biotoptypenkartierung 
 

 
Abbildung 3: Biotoptypenkartierung (© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0) 
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5.1.5  Landschaftsbild / Landschaftsbezogene Erholung  

Beim Schutzgut Landschaftsbild werden die Hauptkriterien `Vielfalt´, `Natürlichkeit´ und `Eigenart´ aufgrund der 
Nutzung als Intensivacker als sehr gering eingestuft.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist stark anthropogen vorgeprägt. Sowohl östlich als auch westlich 
schließen sich Gebäude der dörflichen Struktur an.  
Insgesamt verfügt das Plangebiet über eine mittlere Wertigkeit hinsichtlich der Natürlichkeit und Vielfalt. 
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6 Konfliktanalyse 

 

Naturpotenziale und mögliche Eingriffe  

Naturgut  Eigenschaftsmerkmale Empfindlichkeitsmerk-
male 

Beeinträchtigungen / ver-
mutete Beeinträchtigun-
gen 

Arten – und Lebensge-
meinschaften / Biotope 

Artenvorkommen: Brut-
vögel, keine geschützten 
Arten zu erwarten 
 
Keine Schutzbereiche be-
troffen 
 
Relativ geringe Vielfalt an 
Biotopen 

Geringe bis mittlere Emp-
findlichkeit gegenüber 
dem Vorhaben 
 

kein Verlust von Habita-
ten 

Bodenpotenzial Die Natürlichkeit des Bo-
dens ist als gut einzu-
schätzen, da es sich um 
dörfliche Wohngebiete 
und Garten handelt. 

geringe Empfindlichkeit 
gegenüber dem Vorhaben 

Aufwertung der Boden-
funktion durch Baum-
pflanzungen 

Wasser mittlere Grundwasserge-
fährdung  

Empfindlichkeit durch 
Versiegelungen sind gege-
ben 

Baubedingt:  Baubedingte 
Auswirkungen treten bei 
ordnungsgemäßer Hand-
habe und Einhaltung der 
Schutzvorschriften vo-
raussichtlich nicht ein. 
Anlagenbedingt: Im Plan-
gebiet wird die Versicke-
rungsfähigkeit verringert. 

Luft-/Klimapotenzial Aufgrund der innerörtli-
chen Lage keine Bedeu-
tung 

Aufgrund der innerörtli-
chen Lage keine Empfind-
lichkeit 

Baubedingt: Es kann zeit-
weise zu Emissionen in 
Form von Staub und 
Schadstoffen durch Bau-
stellenverkehr und -ma-
schinen kommen. 

Erlebniswirksamkeit / 
Landschaftsbild 

Aufgrund der innerörtli-
chen Lage keine Bedeu-
tung 

geringe Empfindlichkeit 
gegenüber dem Vorhaben 

Aufgrund der baulichen 
Verdichtung geringe Be-
einträchtigung.  

 
 

7 Entwicklungskonzeption  

Die Darstellungen des Landschaftsplans (2015) dient nicht mehr den angestrebten Zielen der Gemeinde Niederer 
Fläming, der Flächennutzungsplan wird hinsichtlich der Zielentwicklung geändert. Innerhalb einer Änderung des 
FNP sollen die Ziele der Flächennutzungsplanung mit den Festsetzungen des Bebauungsplans in Übereinstim-
mung gebracht werden. 
 
Mit der Fortschreibung des Landschaftsplanes wird dieser Zielsetzung Rechnung getragen.  
In die Entwicklungskonzeption werden die Plangebietsflächen als Siedlungsfläche aufgenommen. Zusätzlich wird 
die Ausgleichsfläche des B-Planes (Streuobstwiese am nördlichen Ortstrand von Riesdorf) als Neupflanzung von 
Baumgruppen aufgenommen. 
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Abbildung 4: Entwicklungskonzeption - Fortschreibung des Landschaftsplans der Gemeinde Niederer Fläming im 
Bereich des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ im OT Riesdorf 
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Legende 

 


